
  

 
 
 
 

 
 
Gesuch für das Betreiben einer Gelegenheitswirtschaft / Freinacht 
 
Gesuchsteller (Verein/Name/genaue Adresse) Ort und Datum: ____________________________ 
 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

 _________________________________  

Tel.:  _____________________________   E-Mail: ________________________________ 
 
 

Art des Anlasses                                _________________________________________ 
      

Datum:            von:            bis:            Uhr 

Datum:            von:            bis:            Uhr 

 
Anzahl Personen/Sitzplätze:            (massgebend für Tarif) 

Musikalische Unterhaltung:            (Band/Disco) 

Verantwortliche Person:                           

Standort:                            
(für die Benützung von Gemeindelokalitäten ist ein separates Gesuch einzureichen) 
 
Unterschrift Grundeigentümer:                            
(sofern Standort/Veranstaltungsort weder Eigentum, noch Gemeindelokalität ist) 
 
Gesuch um Bewilligung für (Zutreffendes ankreuzen): 

 Gelegenheitswirtschaft 

 Temporäre Betriebserweiterung (für Inhaber eines Wirtepatents) 

 Freinacht (ab 24.00 Uhr)  

 vom            auf            bis             Uhr 

 vom            auf            bis             Uhr 

 

 *Tombola mit        Losen  Lospreis:   CHF       

 *Lottomatch   Bruttoumsatz ca. CHF            

(*Bewilligung erfolgt durch Pass- und Patentbüro Liestal / Die Gemeinde leitet das Gesuch weiter.) 

 

 Unterschrift                                      
 

 

Gelegenheitswirtschaft: Die entgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken zum Genuss an Ort und  
Stelle ist bewilligungspflichtig. 
Freinacht: Die Bewilligungsinhaber/in ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass durch den Betrieb und ihre 
Gäste die Nachbarschaft, insbesondere während der Nachtruhe ab 22.30 Uhr, nicht gestört oder belästigt 
wird. 
 
Alle Gesuche sind spätestens 14 Tage vor der Durchführung dem Gemeinderat einzureichen Bei 
Nichteinhaltung kann keine Bewilligung erteilt werden. 
 
Mit der Zustellung der Bewilligung werden die Gebühren für die Gelegenheitswirtschaft und der ev. 
beantragten Freinacht erhoben. Diese ist spätestens 5 Tage vor dem Anlass bar in der 
Gemeindeverwaltung oder mittels Rechnung zu bezahlen. Nichtbezahlte Bewilligungen sind ungültig.  
 

Postadresse:  Gemeindeverwaltung, Bahnhofstrasse 1, 4450 Sissach  
Telefon:      061 976 13 00  
 E-mail:  einwohnerdienste@sissach.ch     Internet:  www.sissach.ch    

Einwohnergemeinde 
Sissach 
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